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Die eingetragene Gesellschatft
blrgerlichen Rechts (eGbR) und
ihre Pflicht zur Mitteilung
wirtschaftlich Berechtigter an das
Transparenzregister

Der folgende Beitrag beleuchtet die Auswirkungen des Gesetzes zur
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (, MoPeG") —
vornehmlich die Einfiihrung eines Gesellschaftsregisters fir
Gesellschaften burgerlichen Rechts (, GbR*) ab dem 01.01.2024 — auf
die Mitteilungspflichten von wirtschaftlich Berechtigten der (e)GbR an
das Transparenzregister.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/242162/
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Verfasst von Robert Dorr, Katharina Beitler und Markus Breitenblicher

Rechtslage bis zum Inkrafttreten des MoPeG

Die Transparenzpflicht erstreckt sich nach den Regelungen des Geldwaschegesetzes (,GwG") — soweit
Personengesellschaften betroffen sind — ausschlie3lich auf eingetragene Personengesellschaften, wie u. a.
die im Handelsregister eingetragenen Offenen Handelsgesellschaften (OHG), Kommanditgesellschaften
(KG), Européischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen (EWIV) und die im Partnerschaftsregister
eingetragenen Partnerschaftsgesellschaften (PartG). Bis zum Inkrafttreten des MoPeG war die GbR weder
im Handels- noch im Partnerschaftsregister eintragungsfahig und damit von den Transparenzpflichten

ausgenommen.
Anderungen durch das MoPeG

Mit dem Inkrafttreten des MoPeG am 01.01.2024 wurde neben dem Handels- und Partnerschaftsregister ein
eigenes Gesellschaftsregister fiir GbRs geschaffen. Dadurch wird die GbR zu einer registergangigen
Rechtsform. Mit Eintragung im Gesellschaftsregister entsteht die Verpflichtung fur die GbR, als
Namenszusatz die Bezeichnung ,eingetragene Gesellschaft birgerlichen Rechts” oder ,eGbR" zu fihren.
Mit der Eintragung folgen auch weitere gesetzliche Verpflichtungen, insbesondere ist die eGbR als
eingetragene Personengesellschaft dann auch zur Mitteilung ihrer (fiktiv) wirtschaftlich Berechtigten an das
Transparenzregister verpflichtet.

Voreintragungserfordernis bei Grundstiicksgeschéften und

Gesellschaftsbeteiligungen

Die GbR unterliegt keiner generellen Eintragungspflicht im Gesellschaftsregister. Ein faktischer
Registerzwang wird jedoch durch ein Voreintragungserfordernis bei z.B. Grundstiicksgeschaften (847Abs.2
GBO) begriindet. Danach soll ein Recht im Grundbuch flr eine GbR nur eingetragen werden, wenn sie im
Gesellschaftsregister eingetragen ist. Fir GbRs, die Grundstiicksgeschéfte planen, ist es deshalb ratsam,
friihzeitig die Eintragung im Gesellschaftsregister und als Folge davon auch im Transparenzregister
vorzubereiten und durchzufiihren. Durch eine rechtzeitige Vorbereitung und Anmeldung kdnnen mdgliche
Verzdgerungen vermieden und der reibungslose Ablauf von Grundstiicksgeschéften sichergestellt werden.

Ahnlich verhalt es sich mit GbRs, die sich als Gesellschafter an anderen Gesellschaften beteiligen. Eine
GbR soll als Gesellschafter einer anderen (e)GbR, OHG bzw. (GmbH & Co.) KG nur eingetragen werden,
wenn sie ihrerseits im Gesellschaftsregister eingetragen ist. Auch kann eine GbR in der Gesellschafterliste
einer GmbH oder im Aktienregister einer AG nur eingetragen oder Veranderungen an ihrer Eintragung
kénnen nur vorgenommen werden, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen ist.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass es keine generelle Verpflichtung zur Eintragung einer
GbR in das Gesellschaftsregister gibt, womit auch keine generelle Verpflichtung zur Mitteilung ihrer (fiktiv)
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wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister besteht. Wird eine GbR allerdings eingetragen, muss
diese sog. eGbR ihren Mitteilungspflichten an das Transparenzregister nachkommen. Damit hat sie neben
der erstmaligen Mitteilung ihrer (fiktiv) wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister auch
sicherzustellen, dass im Fall von kiinftigen Veranderungen die Angaben aktualisiert werden.

Unsere Leistungen im Uberblick

Nehmen Sie dies zum Anlass, die Einhaltung der Anforderungen nach dem GwG in lhrem Unternehmen zu

prufen. Hierbei unterstiitzen wir Sie gerne.

e Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten unter Wirdigung der Kontroll- und

Eigentumsstrukturen von Unternehmen

¢ Vornahme von Mitteilungen und Aktualisierung bzw. Berichtigung von Eintragungen im
Transparenzregister

e Unterstitzung und Beratung bei Unstimmigkeitsmeldungen und Bul3geldverfahren

Gerne stehen wir bei der Umsetzung und Fragen zur Verfugung.
Kontaktieren Sie uns
Robert Dorr

Local Partner Stuttgart
Tel.: +49 711 25034-1505
E-Mail:robert.dorr@pwc.com

Katharina Beitler

Manager Minchen
Tel.: +49 89 5790-6244
E-Mail:katharina.b.beitler@pwc.com

Markus Breitenbticher

Senior Associate Stuttgart
Tel.: +49 711 25034-1291
E-Mail:markus.breitenbuecher@pwc.com

Keywords

Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR), Gesetzgebung

Die eingetragene Gesellschaft burgerlichen Rechts (eGbR) und ihre Pflicht
zur Mitteilung wirtschaftlich Berechtigter an das Transparenzregister
Article No.: 242162

Seite 4 von 4


mailto:robert.dorr@pwc.com
mailto:katharina.b.beitler@pwc.com
mailto:markus.breitenbuecher@pwc.com
https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/keyword/Gesellschaft+b%C3%BCrgerlichen+Rechts+%28GbR%29/
https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/keyword/Gesetzgebung/
http://www.tcpdf.org

	INDEX
	Rechtslage bis zum Inkrafttreten des MoPeG
	Änderungen durch das MoPeG
	Voreintragungserfordernis bei Grundstücksgeschäften und Gesellschaftsbeteiligungen
	Unsere Leistungen im Überblick


